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Hier: Artenschutzrechtliche Stellungnahme zu Gehölzbeständen im los 4N, Baube
reich Haltestelle Mittnachtstraße 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen weiterer Bauarbeiten entlang der zukünftigen Haltestelle Mittnacht

straße im Los 4 N des PFA 1.5 ist vorgesehen, zwischen Bahnkilometer 1,46 bis 

1,9, Gehölze auf der Böschung zu entfernen (s. Abbildung 2 und 3). 

Gemäß Nebenbestimmung 5-5 des Planfeststellungsbeschluss zu PFA 1.5 vom 
13.10.2006 ist die Rodung der Gehölze so in den Bauablauf zu integrieren, dass 

der Rückschnitt in den Monaten Oktober bis Februar erfolgt. 

Bei dem vorhandenen Gehölzbestand handelt es sich um Sukzessionsaufwuchs 
auf der vorhandenen Bahnböschung mit z.T. dichtem Gestrüpp und einzelnen 

größeren Gehölzen (Hasel, Spitzahorn, Rose, Brombeere, s. Abbildungen 2 und 
3) . Insgesamt handelt es sich um einen durch Verkehrswege vorbelasteten und 

naturschutzfachlich vergleichsweise ger ingwertigen Bestand. 

Um eine Befreiung von Nebenbestimmung 5-5 des Planfeststellungsbeschluss zu 

PFA 1.5b vom 13.10.2006 für die vorgesehenen Rodungsarbeiten zu beantragen, 
wurde am 09.05.2014 eine Begehung der Gehölzbestände durchgeführt, um 
festzustellen, ob es bei einer Rodung zu Verletzu ngen von artenschutzrechtli

chen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kommen kann. 
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Hierbei wurde festgestellt, dass in dem Gehölzbestand bei etwa Bahnkilometer 

1,82 eine Amsel brütet. Sollte die Hecke gerodet werden, kommt es zu Verlet-

zungen des § 44 BNatSchG, nach dem es verboten ist, wildlebende Tiere (…) zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch dürfen keine Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  

 

Abbildung 1: Untersuchungsraum (gelb), Amselnest (rot) 

 

Abbildung 2: Gehölzsaum auf der Bahnböschung (09.05.2014) 
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Abbildung 3: Gehölzsaum auf der Bahnböschung (09.05.2014) 

 

Abbildung 4: Amselnest in Gehölzbestand 

Sollte eine Befreiung von Nebenbestimmung 5.5 des Planfeststellungsbeschluss 

von PFA 1.5 vom 13.10.2006 beantragt werden, ist sicherzustellen, dass vor der 

Rodung die Brut der Amsel beendet ist und keine weiteren Vogelarten in dem zu 

Rodung vorgesehenen Gehölzbestand brüten. Das Ende der Brut kann durch die 

Ökologische Bauüberwachung im Rahmen der wöchentlichen Kontrollbegehun-

gen (PFA 1.1) festgestellt werden. 

Bei der Rodung ist die Anwesenheit der Ökologischen Bauüberwachung vor Ort 

notwendig, um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu 

vermeiden.  

Weitere artenschutzrechtliche Bedenken, die gegen eine Befreiung von Neben-
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bestimmung 5.5 des Planfeststellungsbeschluss von PFA 1.5 vom 13.10.2006 

sprechen, bestehen nicht. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dipl.-Biol. K. Herden (Baader Konzept) 


